

Die wichtigsten Verjährungsfristen auf einen Blick

· Miet-, Pacht- und Kapitalzinsen sowie andere periodische Leistungen wie Abonnements von Zeitschriften oder Lizenzgebühren verjähren nach fünf Jahren.

· Lieferungen von Lebensmitteln an Konsumenten – also keine Geschäfte zwischen Grossisten und Detaillisten – sowie Ansprüche für Verköstigung und Wirtsschulden verjähren nach fünf Jahren.

· Forderungen aus Handwerksarbeiten, wenn die Handarbeit und das handwerkliche Können und nicht eine besondere Technologie oder Organisation überwiegen. Dies ist etwa bei Verputz-, Gipser-, Maler-, Spengler-, Elektroinstallations- oder Tapezierarbeiten der Fall. Sie verjähren nach fünf Jahren. Demgegenüber gilt für die Honorarforderung des Architekten und für die Werklohnforderung des Bauunternehmers die allgemeine zehnjährige Verjährungsfrist.

· Forderungen aus dem gewerbsmässigen Verkauf von Waren durch Detaillisten an Endverbraucher oder Kleingewerbebetreiber zum Eigenverbrauch verjähren nach fünf Jahren. 

· Forderungen für ärztliche Versorgung. Hierzu gehören neben den Honoraren der Ärzte auch die Ansprüche von Zahnärzten, Chiropraktikern, Masseuren, etc. Sie verjähren nach fünf Jahren. 

· Honorarforderungen aus anderen Auftragsverhältnissen wie denjenigen von Rechtsanwälten, Notaren, Rechtsagenten und Prokuratoren verjähren nach fünf Jahren. 

· Forderungen von Arbeitnehmern aus dem Arbeitsverhältnis verjähren nach fünf Jahren. 




























































































































































































































































































































































